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Einleitung XXXI

3. Verhältnis der Urbaraufzeichnungen des Ro-
tulus zu denen der Hs. P Nr. 1568; vermutliche

Verfasser und Vorlagen

Wenn man die urbarialen Aufzeichnungen des Rotulus (im Fol¬
genden mit A bezeichnet) mit denen der Hs. 1568 (= B) f 27—32
vergleicht, wird man zunächst feststellen müssen, daß nur erstere in
etwa ein Gesamtbild des Güterbestandes und der Einkünfte des Inn-
bruckamts erkennen lassen, während letztere nur Teilurbare aus der
Zeit der ersten Hälfte des 14. Jh. bieten. Andererseits fallen die weit¬
gehenden Übereinstimmungen dieser Teilur¬
bare mit den entsprech enden Partien des Rotulus
auf.

Schon die e r s t e U r b a r g r u p p e d e r H s. B. (f 27, 29 und
30) zeigt starke Ähnlichkeiten mit den entsprechenden
Aufzeichnungen des Rotulus, besonders weitgehend hinsichtlich der
Zehenten in der Pfarrei Tettenweis (hier sogar auch in der gleichen
Reihenfolge der Orte)

63
) und Keilberg 64

). Freilich die in B f 27’ r. Sp.
und f 29 aufeinanderfolgenden Zehenten der heutigen Pfarreien
(Sancti Georii) Wernstein, (St. Severin) Passau-Innstadt usw.
finden nur lockere Entsprechungen im Rotulus 65

). So sind hier die
angegebenen Zehnten, die in den Pfarreien St. Severin und Wernstein
liegen, nicht nach der kirchlichen Zugehörigkeit zusammengeordnet,
sondern als „Zehent“ der einen Urpfarrei St. Ägidi-Severin „um
Schardenberg“ in zwei Gruppen auseinandergehalten, ohne daß etwa
die zu der damaligen Filiale Wernstein gehörigen Orte in einem
eigenen Posten vereinigt wären 66

). Im Posten ,Decima in Tymdorf
stimmen der Rotulus und Hs. B f 29/29’ sowohl in Reihenfolge der
21 Orte als auch inhaltlich völlig zusammen67

). Die in B unmittelbar
darauf folgenden ca. 30 Zehentorte, die ebenso wie die vorausgehen¬
den um Diendorf zur damaligen Pfarrei Keilberg gehörten, sind

63. Vgl. im Texte bei Nr. 639 ff.—681; die letzten 6 Zeilen des Rotulus allerdings
(bei Nr. 682—686) fehlen in Hs. B, offenbar weil fast sämtliche Orte schon
vorher begegnen.

64. Vgl. bei Nr. 728—780.
65. Der in Hs. B dem Verzeichnisse der Zehnten um Diendorf vorausgehende

Posten über Zehnten in 9 Orten der Pfarrei Münzkirchen (S. bei Nr. 925—933)
hat im Rotulus überhaupt keine Entsprechungen.

66. Vgl. im Texte bei Nr. 610 ff., 692 ff.
67. Vgl. Nr. 748—780.
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